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Liebe Opponitzerinnen und Opponitzer ! 
 
Nachstehend wollen wir Sie über die aktuellen Gegebenheiten in unserer Gemeinde informieren. 
 
 

Der neu gewählte Opponitzer Gemeinderat 
 
In der konstituierenden Sitzung am 10.02.2015 wurde der neue Opponitzer Gemeinderat für die 
Periode 2015 – 2020 gewählt. Er setzt sich aus 14 Mandataren (10 WIR, 3 SPÖ, 1 FPÖ) zusammen. 
 

Bürgermeister: Johann Lueger                           Vizebürgermeister: Ernst Steinauer 
 
 

 
1. Reihe v.li.n.re. gGR Karl Hagauer (SPÖ), gGR Klaus Schallauer (WIR), Vizebgm. Ernst Stein-
auer (WIR), Bgm. Johann Lueger (WIR), gGR Heidi Hönigl (WIR), gGR Franz Schallauer (WIR).  
 
2. Reihe v.li.n.re. GR Georg Kölbel (WIR), GR Frank Desai-Hüttemann (WIR), GR Franz Rosen-
berger (WIR), GR Heidemarie Käfer-Schlager (WIR), GR Andreas Riedler (WIR), GR Adelheid 
Schweighuber (SPÖ), GR Stefan Fertsak (SPÖ), GR Alexander Schnabel (FPÖ). 
   
 



Amtliche Nachrichten der Gemeinde Opponitz vom 12.02.15                                                   Seite 2  
 

Öffnungszeiten und Sprechstunden 
 
Öffnungszeiten Gemeindeamt:  Mo - Fr 08.00 - 12.00 Uhr und 
 Mo, Mi, Do 13.00 - 16.00 Uhr 
 Di 13.00 - 19.00 Uhr 
 

Parteienverkehrszeiten am Gemeinde- u. Standesamt: 
  Montag - Freitag 09.00 - 12.00 Uhr 
  Dienstag 16.00 - 19.00 Uhr 
 

Sprechstunden Bürgermeister Johann Lueger: Mo, Di, Do u. Fr     
(Handy 0664 – 73 61 10 72)   09.00 - 11.00 Uhr und 
   Dienstag, 18.00 - 19.00 Uhr 
  
Sprechstunden Vizebürgermeister Ernst Steinauer:  Dienstag, 18.00 - 19.00 Uhr 
(unter tel. Voranmeldung 0664 - 23 70 481) 

 
 

Schutzimpfung gegen FSME (Zeckenkrankheit) 
 
Auszug aus dem Merkblatt des Amtes der NÖ Landesregierung – 
Landessanitätsdirektion 
 

Die Zeckenkrankheit ist eine gefährliche Infektionskrankheit der 
Gehirnhäute, die zumeist in zwei Phasen verläuft: die erste Phase 
beginnt etwa 7 Tage nach einem infektiösen Zeckenbefall in der 
Art einer Grippe. Nach dem Abfiebern kann es damit sein Bewen-
den haben. Es kann aber sein, dass der Erkrankte anschließend 
durch einige Tage fast beschwerdefrei ist und dann die zweite Phase, hochfieberhaft, mit den An-
zeichen einer Entzündung des Gehirns und seiner Hüllen einsetzt. Die Genesung erfolgt sehr lang-
sam. Tritt eine Lähmung auf, ist dauernde Invalidität zu befürchten. 
 

Achtung! Die Schutzimpfung gegen die FSME besteht aus 3 Teilimpfungen: Nach der ersten    
Teilimpfung hat die zweite etwa 1 Monat und die dritte innerhalb von 5 – 12 Monaten nach der 
vorangegangenen Impfung zu erfolgen. Die erste Auffrischungsimpfung ist nach drei Jahren  
erforderlich. 
Dem österreichischen Impfplan des BM für Gesundheit entsprechend sind alle weiteren Auffri-
schungsimpfungen bei Erwachsenen im 5-Jahres-Intervall durchzuführen, um den Impfschutz 
fortgesetzt aufrecht zu erhalten. Dies gilt nur für Impflinge bis zum 60. Lebensjahr. Ältere Perso-
nen sind im 3-Jahres-Intervall aufzufrischen. 
Der empfohlene Zeitraum für die Impfaktion 2015 wird mit Mitte Februar bis Ende Juni 2015 
festgelegt. Der Preis pro Teilimpfung beträgt für Kinder € 27,50 und für Erwachsene 32,50. 
 

Personen, die gesetzlich krankenversichert oder als Angehörige anspruchsberechtigt sind und denen 
die Kosten nicht vom zuständigen Unfallversicherungsträger (allgemeine Unfallversicherungsan-
stalt, Sozialversicherung der Bauern) im Rahmen der Unfallverhütung ersetzt werden, erhalten vom 
zuständigen Krankenversicherungsträger einen Kostenzuschuss pro Impfung. Personen, die keiner 
gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, erhalten diesen Zuschuss von dem nach dem Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz zuständigen Krankenversicherungsträger. Der Kostenzuschuss 
kann aufgrund der Impfbestätigung unmittelbar im Anschluss an jede Teilimpfung beim zuständi-
gen Krankenversicherungsträger beantragt werden. 
 

Vorsorgen ist der beste Schutz!          Zeckenschutzimpfung - JETZT 
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Statistik Austria kündigt SILC-Erhebung an 
 
Statistik Austria ersucht um folgende Verlautbarung: 
 
Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag  
hochwertige Statistiken und Analysen, die ein  
umfassendes, objektives Bild der österreichischen  
Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. 
 
Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wird derzeit die 
Erhebung SILC (Statistics on Income and Living Conditions/Statistiken über Einkommen und Le-
bensbedingungen) durchgeführt. Diese Statistik ist die Basis für viele sozialpolitische Entscheidun-
gen. Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale Einkommens- und Lebensbedingungen-
Statistik-Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (ELStV, 
BGBl. II Nr. 277/2010). 
 
Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus dem Zentralen Melderegister jedes Jahr Haushalte in 
ganz Österreich für die Befragung ausgewählt. Auch Haushalte unserer Gemeinde könnten dabei 
sein! Die ausgewählten Haushalte werden durch einen Ankündigungsbrief informiert und eine von 
Statistik Austria beauftragte Erhebungsperson wird von Februar bis Juli 2015 mit den Haushalten 
Kontakt aufnehmen, um einen Termin für die Befragung zu vereinbaren. Diese Personen können 
sich entsprechend ausweisen. Jeder ausgewählte Haushalte wird in vier aufeinanderfolgenden Jah-
ren befragt, um auch Veränderungen in den Lebensbedingungen zu erfassen. Haushalte, die schon 
einmal für SILC befragt wurden, können auch telefonisch Auskunft geben.  
 
Inhalte der Befragung sind u. a. die Wohnsituation, die Teilnahme am Erwerbsleben, Einkommen 
sowie Gesundheit und Zufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen. Für die Aussagekraft der mit 
großem Aufwand erhobenen Daten ist es von enormer Bedeutung, dass sich alle Personen eines 
Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung beteiligen. Als Dankeschön erhalten die befragten Haus-
halte einen Einkaufsgutschein über 15,- Euro. 
 
Die Statistik, die aus den in der Befragung gewonnenen Daten erstellt wird, ist ein repräsentatives 
Abbild der Bevölkerung. Eine befragte Person steht darin für Tausend andere Personen in einer 
ähnlichen Lebenssituation. Die persönlichen Angaben unterliegen der absoluten statistischen Ge-
heimhaltung und dem Datenschutz gemäß dem Bundesstatistikgesetz 2000 §§17-18. Statistik 
Austria garantiert, dass die erhobenen Daten nur für statistische Zwecke verwendet und persönliche 
Daten an keine andere Stelle weitergegeben werden. 
 

Weitere Informationen zu SILC erhalten Sie unter: 
 
 

Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien 
Tel.: 01 / 711 28 8338 (Mo – Fr von 08:00 – 17:00 Uhr) 

E-Mail: silc@statistik.gv.at Internet: www.statistik.at/silcinfo 
  

 
 

 
 

 

Parteienverkehrszeiten: Montag – Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr u. Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr u. 16.00 – 19.00 Uhr 
Sprechstunden des Bürgermeisters gegen telefonische Voranmeldung: Dienstag v. 18.00 bis 19.00 Uhr und Sonntag von 10.00 bis 11.00 Uhr 

Offenlegung: 
Die „Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“ sieht sich als eine journalis-
tisch aufbereitete Information der Opponitzer Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten aus der Sicht 
der Verwaltung und des Gemeinderates, sowie div. Organisationen zur Förderung eines gemeinschaftlichen 
Trachtens der Bevölkerung. 
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„Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“  ist ein offizielles und  
amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Opponitz.  
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Einladung zur 
 

WINTERWANDERUNG 
Sonntag, 22.02.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

START&ZIEL:  10.00 - 12.00 Uhr Gasthaus Kirchenwirt-Aigner 
 

WANDERROUTE:   
 

Start Gasthaus Kirchenwirt - Bauernhaus Opponitz (1. Station) - Windberg -                
GW Lindenthal - Sportpatz (2. Station) - Furtenreith - Bruderschlag (3. Station) 
- Ziel 
 

NENNGELD:  € 8,- pro Gruppe mit 4 - 6 Personen 
 

SIEGEREHRUNG:  Ab 16.00 Uhr im GH Kirchenwirt-Aigner 
 
MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG: Ab 15.00 Uhr „DÜRRENSTEIN ZWIO“ 

 

Für das leibliche Wohl ist von den Veranstaltern bestens gesorgt. 
 

Auf die Sieger warten schöne Preise. 
 

Der Veranstalter freut sich auf Ihre Teilnahme !  


